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die Rechte dieser Beauftragten gilt Artikel 65 
entsprechend.

Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf 
Ersuchen der Republik Mängel, die bei der 
Ausführung der Gesetze der Republik hervor
getreten sind, zu beseitigen. Hieraus entstehen
de Streitigkeiten werden in dem unter Artikel 
66 Abs. 5 vorgeschriebenen Verfahren geprüft 
und entschieden.

VII. Verwaltung der Republik

Artikel 117

Die Pflege der auswärtigen Beziehungen ist 
ausschließlich Sadie der Republik.

In Angelegenheiten, deren Regelung der 
Landesgesetzgebung zusteht, können die Län
der mit auswärtigen Staaten Verträge schlie
ßen; die Verträge bedürfen der Zustimmung 
der Volkskammer.

Vereinbarungen mit fremden Staaten über 
Veränderungen der Grenzen der Republik 
werden nach Zustimmung des beteiligten Lan
des durch die Republik abgeschlossen. Die 
Grenzveränderungen dürfen nur auf Grund 
eines Gesetzes der Republik erfolgen, soweit 
es sich nicht um bloße Berichtigung der Gren
zen unbewohnter Gebietsteile handelt.

Artikel 118

Deutschland bildet ein einheitliches Zoll- 
und Handelsgebiet, umgeben von einer ge
meinschaftlichen Zollgrenze.

Fremde Staatsgebiete oder Gebietsteile kön
nen durch Staatsverträge oder Übereinkom
men dem deutschen Zollgebiet angeschlossen 
werden. Aus dem deutschen Zollgebiet kön
nen durch Gesetze Teile ausgeschlossen wer
den.

Alle Waren, die sich im freien Verkehr im 
deutschen Zollgebiet befinden, dürfen inner
halb des Zollgebietes über die Grenzen der 
deutschen Länder und Gemeinden sowie der 
gemäß Absatz 2 angeschlossenen fremden 
Staatsgebiete oder Gebietsteile frei ein- und 
durchgeführt werden.

Artikel 119

Die Zölle und die durch Gesetz der Republik 
geregelten Steuern werden durch die Republik 
verwaltet.

Die Abgabenhoheit steht grundsätzlich der 
Republik zu.

Die Republik soll Abgaben nur insoweit er
heben, als es zur Deckung ihres eigenen Be
darfs erforderlich ist.

Die Republik errichtet eine eigene Abga
benverwaltung. Dabei sind Einrichtungen vor
zusehen, die den Ländern die Wahrung beson
derer Landesinteressen auf den Gebieten der 
Landwirtschaft, des Handels, des Gewerbes 
und der Industrie ermöglichen.

Soweit es die einheitliche und gleichmäßige

Durchführung der Abgabengesetze der Republik 
erfordert, trifft die Republik durch Gesetz 
Vorschriften über die Einrichtung der Abga
benverwaltung der Länder, über die Einrich
tung und Befugnisse der mit der Beaufsichti
gung der Ausführung der Abgabengesetze der 
Republik betrauten Behörden, über die Ab
rechnung mit den Ländern und die Vergütung 
der Verwaltungskosten bei Ausführung der 
Abgabengesetze der Republik.

Artikel 120

Abgaben und Steuern dürfen nur auf Grund 
gesetzlicher Regelung erhoben werden.

Vermögens-, Einkommen- und Verbrauchs
steuern sind in einem angemessenen Verhält
nis zueinander zu halten und nach sozialen 
Gesichtspunkten zu staffeln.

Durch eine starke Staffelung der Erbschafts
steuer soll die Bildung volksschädlicher Ver
mögenshäufung verhindert werden.

Artikel 121

Die Einnahmen und Ausgaben der Republik 
müssen für jedes Rechnungsjahr veranschlagt 
und in den Haushaltsplan eingestellt werden. 
Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rech
nungsjahres durch ein Gesetz festgestellt.

Artikel 122

Über die Einnahmen der Republik und ihre 
Verwendung legt der Finanzminister der Volks
kammer zur Entlastung der Regierung Rech
nung ab. Die Rechnungsprüfung wird durch 
Gesetz der Republik geregelt.

Artikel 123

Im Wege des Kredits dürfen Geldmittel nur 
bei außerordentlichem Bedarf beschafft wer
den. Eine solche Beschaffung sowie die Über
nahme einer Sicherheitsleistung zu Lasten der 
Republik dürfen nur auf Grund eines Gesetzes 
der Republik erfolgen.

Artikel 124

Das Post-, Fernmelde- und Rundfunkwesen 
sowie das Eisenbahnwesen werden von der 
Republik verwaltet.

Die bisherigen Reichsautobahnen und Reichs
straßen sowie alle dem Fernverkehr dienen
den Straßen stehen in der Verwaltung der Re
publik. Entsprechendes gilt für Wasserstraßen.

Artikel 125

Die Ordnung der Handelsschiffahrt und die 
Regelung des Seeverkehrs und der Seezeichen 
sind Aufgabe der Verwaltung der Republik.

VIII. Rechtspflege
Artikel 126

Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch 
den Obersten Gerichtshof der Republik und 
durch die Gerichte der Länder ausgeübt.


